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Maßnahmenkatalog der Fokusberatung  
für den Landkreis Diepholz

EINLEITUNG
Die Analyse der Ausgangssituation und der laufenden 
Klimaschutzaktivitäten der Verwaltung des Landkreises 
Diepholz haben gezeigt, dass in einigen Themenfeldern 
weiterführende Handlungsschritte sinnvoll sind, um eine 
umfassende Klimaschutzstrategie zu entwickeln. Derzeit 
ist das Thema Klimaschutz innerhalb der Verwaltung des 
Landkreises dezentral aufgestellt.

Der vorgelegte Maßnahmenkatalog enthält Vorschläge 
für die strategische Verankerung und Umsetzung des 
Themas Klimaschutz im Landkreis Diepholz. Die Prio-
risierung der Maßnahmen wurde anhand der verwal-
tungsinternen Umsetzbarkeit, der Förderfähigkeit nach 
Kommunalrichtlinie und den in der Ist-Analyse identifi-
zierten Schwerpunkten vorgenommen. Bei der Auswahl 
der Maßnahmen wurden folgende Aspekte im Detail zu 
Grunde gelegt:

• Die Vorschläge beziehen sich auf den direkten Zu-
ständigkeitsbereich der Landkreisverwaltung. Eine 
mögliche Umsetzung erfolgt durch die Verwaltung. 
Es sind keine Maßnahmen aufgenommen, die sich 
an Dritte wenden oder die durch Dritte umgesetzt 
werden müssen. 

• Die Maßnahmen wurden auch in Bezug auf ihre 
finanzielle Umsetzbarkeit ausgewählt. Den Vor-
schlägen sind entsprechende Förderprogramme zu-
geordnet. Die Förderfähigkeit im Rahmen der Kom-
munalrichtlichtlinie machen dabei den Großteil aus. 
Jede Maßnahme ist in einem Steckbrief beschrieben 
und enthält, soweit möglich eine exemplarische 
Kosten- und Finanzierungsaufstellung.

• Die Schwerpunkte der vorgeschlagenen Maßnahmen 
liegen in den Handlungsfeldern Energiemanage-
ment, Bildung und Beratung, Klimaschutzstrategie 
und Umsetzungsstrukturen sowie klimafreundliche 
Mobilität.

Zahlreiche Landkreise in Niedersachsen haben eigene 
Agenturen zur Umsetzung ihrer Klimaschutzstrategien 
gegründet. Ergänzend zum Maßnahmenkatalog wurde 
eine Übersicht bestehender Klimaschutzagenturen in 
Niedersachsen erstellt sowie ein Kostenbeispiel für eine 
mögliche Agentur vorgelegt.

Im Rahmen der Fokusberatung wird für eine Maßnahme 
ein Projektantrag innerhalb der Kommunalrichtlinie ge-
stellt. In Abstimmung mit der Verwaltung wird die Maß-
nahme 2 Klimaschutz in der IT- und Gebäudetechnik in 
Rechenzentren: Potenzialstudie ausgewählt.

ÜBERSICHT DER MAßNAHMEN NACH 
PRIORITÄT
1. Energiemanagement und erneuerbare Energien in 

den landkreiseigenen Gebäuden

2. Klimaschutz in der IT- und Gebäudetechnik in Re-
chenzentren: Potenzialstudie

3. Investive Maßnahmen zur nachhaltigen Mobilität: 
Verbesserung des Radverkehrs

4. Weiterentwicklung der Klimaschutzstrategie für den 
Landkreis

5. Einführung von Energiesparmodellen in Schulen

6. Unterstützungsangebot Energieeffizienz in Unter-
nehmen

7. Machbarkeitsstudie Modellprojekt Klimafreundliche 
Energieversorgung für ein ausgewähltes Quartier 
(z.B. aufgelassene Klinikstandorte)

8. Elektromobilität für den verwaltungseigenen Fuhr-
park

9. Gründung und Aufbau einer Klimaschutz- und Ener-
gieagentur im Landkreis Diepholz
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Übersicht der Maßnahmen nach Handlungsfeld

Energiemanagement Maßnahme (Nr.)

Energiemanagement und erneuerbare Energien in den landkreiseigenen 
Gebäuden

Klimaschutz in der IT- und Gebäudetechnik in Rechenzentren:
Potenzialstudie

(1)

(2)

Klimaschutzstrategie und Umsetzungsstrukturen

Machbarkeitsstudie Modellprojekt Klimafreundliche Energieversorgung 
für ein ausgewähltes Quartier (z.B. aufgelassene Klinikstandorte)

Weiterentwicklung der Klimaschutzstrategie für den Landkreis

Gründung und Aufbau einer Klimaschutz- und Energieagentur im Landkreis 
Diepholz

(7)

(4)

(9)

Bildung und Beratung

Unterstützungsangebot Energieeffizienz in Unternehmen

Einführung von Energiesparmodellen in Schulen 

(6)

(5)

Klimafreundliche Mobilität 

Investive Maßnahmen zur nachhaltigen Mobilität: 
Verbesserung des Radverkehrs

Elektromobilität für den verwaltungseigenen Fuhrpark

(3)

(8)

HANDLUNGSFELDER UND STECKBRIEFE
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Exemplarische Kosten- und Finanzierungsaufstellung (Maßnahme 2) 

Förderung im Rahmen der Kommunalrichtlinie 
Ziffer 2.6.6 Potenzialstudie Digitalisierung, Förderquote: 50 % (Höchstgrenze nicht festgelegt)  
Ziffer 2.15 investive Maßnahmen Rechenzentren, Förderquote: 40 %  

Bewilligungszeitraum für beide Programme beträgt jeweils 12 Monate. 

 

Förderfähige Ausgaben Ziffer 2.6.6 Potenzialstudie Digitalisierung 

 Beauftragung externer Dienstleister für Bestandsaufnahme, Ermittlung der Einsparpotenziale und  
Erstellung eines Optimierungsfahrplans, abhängig vom Umfang der Potenzialstudie 

  

Förderfähige Ausgaben Ziffer 2.15 investive Maßnahmen Rechenzentren 

 Investitionen an bestehender Infrastruktur, Ersatz von Hardwarekomponenten, Messtechnik und 
Zertifizierung, abhängig vom Umfang der Investitionen auf Basis der Potenzialstudie: 

 Optimierungsmaßnahmen und Investitionen an bestehender Infrastruktur in Rechenzentren (z. B. 
Nutzung freier Kühlung, Wärmestromführung, Erhöhung der Betriebstemperaturen, 
Abwärmenutzung, Bedarfssteuerung, Verbesserung der Server-Auslastung) 

 Investitionen zum Ersatz einzelner oder mehrerer Hardwarekomponenten in Rechenzentren und 
Serverräumen (insbesondere Server, Kälteanlagen, Kühlsysteme, Geräte für die unterbrechungsfreie 
Stromversorgung im Notfall, effiziente Netzteile und/oder intelligente Power Distribution Units) 
inklusive der notwendigen Optimierungsdienstleistungen 

 Optimierungsmaßnahmen und Investitionen zur Schaffung der Voraussetzung einer Zertifizierung 
des Rechenzentrums mit dem Blauen Engel 

 Investitionen in Messtechnik und Komponenten für ein Energiemonitoring 

 Ausgaben zur Durchführung von Mitarbeiterschulungen zum energieeffizienten Betrieb des 
Rechenzentrums 
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Exemplarische Kosten- und Finanzierungsaufstellung (Maßnahme 4) 

Förderung im Rahmen der Kommunalrichtlinie, Ziffer 2.7.1 Erstvorhaben 
 Förderquote: 65 % (auf die Bruttokosten) 

Der Bewilligungszeitraum beträgt 24 Monate (danach kann ein Anschlussvorhaben für das KSM für 
einen Zeitraum von 36 Monaten beantragt werden). 

 

Förderfähige Ausgaben (Erstvorhaben für die Dauer von 24 Monaten) 

 Prozessunterstützung durch fachkundige externer Dienstleister  
45 Beratertage je € 800,-       € 36.000,- 

 Sachausgaben für Veranstaltung, Öffentlichkeitsarbeit   € 20.000,- 

 Personalausgaben für das Klimaschutzmanagement  
volle Stelle in Anlehnung an TVöD E 11 (€ 60.000,-)    € 120.000,- 

 Kosten für Weiterqualifizierungen inkl. Reisekosten für eigenes Personal 
5 Tage /Jahr bei durchschnittlichen Kosten von € 1.200,- /Tag  € 18.000,- 

Gesamt:     € 194.000,- 

     Förderung Kommunalrichtlinie (65 %) € 126.100,- 

     Eigenanteil Antragsteller   € 67.900,- 
 
 
Für Anschlussvorhaben gemäß Ziffer 2.7.2 der Richtlinie beträgt die Förderquote 40 %. 
 
Für die Umsetzung einer ausgewählten Klimaschutzmaßnahme gemäß Ziffer 2.7.3 der Richtlinie beträgt 
die Förderquote 50 %, jedoch max. € 200.000,-. 
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Exemplarische Kosten- und Finanzierungsaufstellung (Maßnahme 5) 

Förderung im Rahmen der Kommunalrichtlinie 
Ziffer 2.4.1 Einführung von Energiesparmodellen (Förderquote: 60 %) und 
Ziffer 2.4.2 Starterpaket für Energiesparmodelle 

Bewilligungszeitraum: bis zu 48 Monate 

 

Förderfähige Ausgaben Ziffer 2.4.1 Einführung von Energiesparmodellen 

 Sach- und Personalausgaben für zusätzliches Fachpersonal  
volle Stelle in Anlehnung an TVöD E 11 (€ 60.000,-)    € 240.000,- 

 Begleitende Öffentlichkeitsarbeit      € 5.000,- 

Gesamt:      € 249.000,- 

    Förderung Kommunalrichtlinie (60 %)  € 149.400,- 

    Eigenanteil Antragsteller    € 99.600,- 
 

 
Förderfähige Ausgaben Ziffer 2.4.2 Starterpaket für Energiesparmodelle 

 Ausgaben für gering-investive Maßnahmen (Austausch von Kleingeräten, Abdichtungen, 
Türschließer, Thermostatventile 
50 % der Material- und Installationskosten 

 Begleitende Öffentlichkeitsarbeit 
€ 1.000,- für die Durchführung eines Aktionstages pro beteiligter Einrichtung  
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Exemplarische Kosten- und Finanzierungsaufstellung (Maßnahme 6) 

Förderung im Rahmen Energieberatung im Mittelstand des BAFA (www.bafa.de),  
antragsberechtigt sind die Unternehmen (KMU) 

Förderfähige Ausgaben 

 Beratung zu Einsparpotenzialen bei Anlagen und Gebäuden in KMU 
80 % der Beraterhonorare, jedoch max. 6.000,- Euro 

 Investitionen an bestehender Infrastruktur, Ersatz von Hardwarekomponenten, Messtechnik und 
Zertifizierung, abhängig vom Umfang der Investitionen auf Basis der Potenzialstudie 
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Exemplarische Kosten- und Finanzierungsaufstellung (Maßnahme 7) 

Förderung im Rahmen des KfW-Programms 432 Energetische Stadtsanierung (www.kfw.de),  
antragsberechtigt sind kommunale Gebietskörperschaften (und deren rechtlich unselbstständige 
Eigenbetriebe) 

Förderfähige Ausgaben für die  

 Erarbeitung eines Integrierten energetischen Quartierskonzepts durch externe Dienstleister. 
Der Zuschuss der KfW beträgt 65 % der förderfähigen Kosten, weitere 20 %, jedoch max. 
10.000 Euro werden über die NBank gefördert. 

 Beispiel: Erarbeitung eines energetischen Quartierskonzepts für den Gewerbepark HefeHof 
(www.hefehof.de) in Hameln (erstellt durch die target GmbH, Januar 2020) 

 Gesamtkosten der Konzepterstellung  
(auf Basis des Angebots gemäß Anforderungen des Förderprogramms)  € 60.637,- 

 
    Förderung KfW-Programm 432 (65 %)   € 39.414,- 

    Förderung NBank      € 10.000,- 

    Eigenanteil kommunale Mittel     € 11.223,- 
 
Förderfähige Ausgaben für die 

 Personal- und Sachkosten für ein Sanierungsmanagement 
(der Zuschuss der KFW beträgt 65 % der förderfähigen Kosten, jedoch max € 150.000,- für 
eine Laufzeit von drei Jahren) 

 Beispiel: Sanierungsmanagement für das Quartier Auhagen-Ost Landkreis Schaumburg 
erstellt durch die target GmbH, Februar 2020) 

 Gesamtkosten des Sanierungsmanagements  
(1/2 Personalstelle in Anlehnung an TvÖD 11 für die Dauer von drei Jahren) € 101.250,- 

 
    Förderung KfW-Programm 432 (65 %)   € 65.812,- 

    Eigenanteil kommunale Mittel     € 35.438,- 
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Exemplarische Kosten- und Finanzierungsaufstellung (Maßnahme 9) 

Eine Agentur benötigt eine sichere Grundfinanzierung, die nach Möglichkeit auf mehrere  
Schultern verteilt werden sollte. 
 
Bei einer Personalausstattung von drei Personen können Grundkosten in Höhe von etwa  
€ 260.000,- pro Jahr kalkuliert werden. 

 
Kosten 
 

 Personalkosten 
3 Stellen je € 60.000,- pro Jahr      € 180.000,- 

 Mieten, Bürokosten, Ausstattung, Reisekosten    € 30.000,- 

 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen     € 30.000,- 

 Fremdarbeiten (Berater, Medien, Referenten)     € 20.000,- 

 
Gesamt:   € 260.000,- 

 
 
Für die Anlaufphase einer Agentur stehen in Niedersachsen und über die Kommunalrichtlinie 
Fördermöglichkeiten bereit, die genutzt werden können. 
 
 
Finanzierung 
 

 Förderprogramm Energieagenturen in Niedersachsen der NBank 
jährlicher Zuschuss € 50.000,- (für die Dauer von drei Jahren)  € 50.000,- 

 Förderung einer Personalstelle für das Klimaschutzmanagement  
über die Kommunalrichtlinie (Voraussetzung ist ein integriertes Klimaschutz- 
konzept); 65% der Personalkosten      € 39.000,- 

 Eigenanteil der Gesellschafter       € 171.000,- 
 

Gesamt:   € 260.000,- 
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